
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/9/30 Bkd59/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1974

Norm

DSt 1872 §2 I

Rechtssatz

Disziplinarvergehen der Beeinträchtigung des Standesansehens durch Rechtsanwalt, der die im Mietvertrag über seine

Kanzleiräume übernommene Verpflichtung, die Mietzinse wertgesichert zu bezahlen, nur teilweise erfüllt hat.
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